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von der Regierung, von einem andern Canton oder

Bezirksrath dazu aufgelodert wird. — Es steht ihm zu:
die Erhebung und Vertheilung der äussern Grundab-

gäbe; Die Festsitzung der Cantonsbedürfnisse und der

Mittel dieselben durch Ortsanlagen zu befriedigen;

Er entscheidet, ob man sich gegen den Senat zu be-

klagen habe, und kann eine Tagfatzung verlangen und

dazu einwilligen; Er entscheidet ob man ein allgemci-
nes Nationalgesetz annehmen wolle oder nicht; ob die

Klage eines andern Cantons gegen den Senat könne

unlerstüzt werden; ob man einige Veränderung der

Cantonsverfassung vorschlagen wolle oder nicht; Er
macht die gleichförmige Verfügung über Bott, Ver-
bolt und Arresterlheilung ; Er bestimmt die Anzahl der

Mitglieder der vier oben erwähnte» Eommißionen und

deren Verrichtungen.
W a hlmeth ode. Eindre yfacher Rath be-

steht in icdem Bezirk aus 114 Mitgliedern. Nemlich
jede Gemeinde giebt annoch dem Bezirksrath 2 Mit»
glicder zu, desgleichen den Bezirksrälhen so amtswegen

darin sind. Er hat zu ernamsin: die Representanien

auf die allgemeine helvetische Tagfatzung des betreffen-

den Bezirks, die 5 Vorgesezten des Bezirks, den Can-

tonsrakh, die Canzlcy und Amtsieute.
Alle geistliche Pfründen und Kirchenbedtcnungen wer-

den nach alter Uebung und habenden Rechten erwählt

werden. — Diejenigen welche eine Stelle von der

Eentralregierung erhalten, sollen so lange ffe diese be.

kleiden, von allen Aemtern uà Rathsplätzen des Can-

tsns ausgeschlossen seyn. — Alle 2 Jahre sollen aus

dem Bezirksrath 8 Glieder austrelen; der Landam-

mann und Statthalter nach 2 der Seckelmeister und

übrige Amtsieute nach 6 Iahren: Sie sind wieder

wählbar.

Besoldungen. In Erwägung, daß die ehe.

mals oberkcitliche Capitalien, welche' etwas zu einiger

Erleichterung die Staatsadgaben zu bestreiken, beylru-

gen, dermalen eine andere Bestimmung von der Re-

gierung erhalten haben; in Erwägung, daß unser Can-

ton keine Domainen, Zehnden und Bodenzinse besizt —
hingegen alle ehmaligen Beschwerden und auch neue

zu ertragen hat, so findet man sich ausser Stand, den

Beamten und Räthen eine Besoldung zu bestimmen,
und andere unauswelchliche Abgaben zu bestreiken, wenn
nicht von der Regierung eine Quelle dazu aiigcwie.
sin wird.

B e m e r k n n g. Die Gcmeinds - Bezirks, und Can-

tons Räthe sollen in ihren Verrichtungen nach den

Landgesitzen, laut beydseitigen Articuibüchern, und g»?
ter Uebung richten, auch alle Landsgesitze in ihre»
Kräften verbleiben, in so fern solche den neuen Gest:,
zen und Beschlüssen nicht widersprechen.

Gesetzgebender Rath, 2s. Juli.
Fortsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Cvn»
stilutwns CSmmißlon gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath glaubte seinen Ver»
pflichlungen genug zu thun, Ihnen B. G. mit «einer

Botschaft vom iz. Juli, die ihm aus der Landschaft
March und von der Munizipalitàt m Schwytz zuge-
kommenen Petitionen in Abficht auf die Wiedervercini»
gung jener Landschaft mit dem künftigen Cant. Schwytz
zugesandt und Ihren Entscheid, in die Petitionen nicht
nicht cinzulreklc.n, gehörigen Orts so bekannt gemacht
zu haben, wie er ihm durch Ihren Prolocollauszug
vom -6. Juli mitgelhcilt wurde. Nun hall sich der

Vollz. Rath ebenfalls verbunden, Ihnen B.G. deylie-
geudes Schreiben des Reg. Statthalters vom Canton
Waldstättcn einzusenden, worinn dieser Beamtete, dem
die Vollziehung der Besitze und Handhabung der öffenl-
lichen Ruhe und Ordnung aufgetragen ist, seine Be»
sorgnisse äussert, als mögte die allgemeine Gährnng
über die Abweichungen^von dem gesetzlich promulgiclen
VerfassungScnlwurfe, in Hinficht auf die Vcrschmähle»,
rung des C. Schwytz, die schlimmsten Folgen befürch-
ten lassen ; zu dessen Anwendung eruin die Unterstützung,
der Regierung ansucht und zu weichem Ende die Mu»
nizipalität von Schwytz ihre Vorstellungen bey Ihnen
B. G. wiederholen wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz»
Cvmmißion gewiesen;

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
einliegend das Resultat von der über verschiedene abge»

rissene, zum Nationalgut Gachnang, Cench. Thurgau,
gehörigen Besitzungen, abgehaltenen Versteigerung. So
wenig der Vollz. Rath den samethaftcn Verkauf derstl«
ben um den angeborenen Steigerungspreis genchmigen
kann, so vortheilhaft hingegen scheint ihm der anq?»

botene, m 5cn Beylagen enthaltene Separatkauf des

B. Grenter zu seyn. Und da desselben Genehmigung
auch von der Verm. Kammer und dem Finanzminjste»
cium angerochen wird, so trägt der Vollz. Rath kein

Bedenken, Sie B. G. .einzuladen, diesen Separatver»
kauf, wenn er Ihren Beyfall erhält, zu raustàm



Folgendes Befinden wkd verlesen und die ate Dis-
cußion vertaget:

B. Gesetzgeber! Nachdem wir Ihren Decretsvor-
schlag über die Trennung der Dorfschaft Arcegnv/ Difi.
Luggarus, C. Lauis, von ihrer Mutterkirche zu Losone

und Errichtung einer eignen Pfarrey in Untersuchung

genommen haben, finde» wir ihn den Grundsätzen der

Billigkeit ganz angemessen, nur wünschen wir zur Ver-
hülung niler Mißdeutung und daher zu erwartender

nachiheiliger Streitigkeiten, daß i) im atcn Art. aus.

drüklich beygefügt würde, dem jetzigen dortigen

Pfarrer folle» die Prämizen ferncrs entrichtet werden,

indem sich die Dvrfschafl Arcegnv laut Schreibens ihrer
Depulirten vom April >8oi, worauf sich dieser Art.
beruft, förmlich dahin erklärt hat; 2) daß ein zier
Artikel beygefügt werde, welcher verordnet, daß die

Prämizen »ach dem Abgänge des jetzigen Pfarrers von

Losone in Zukunft dem Pfarrer in Arcegnv entrichtet

werden sollen, weil es unzwckmäßig wäre, die Dorf-
schaft Arcegnv, jezt bey Gewährung einer eignen Pfarre,
der Bezahlung einer wohlhergebrachten Abgabe zur Be>

lohnung geistlicher Dienste zu entledigen.

Am 26. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 27. Juli.
Vice.Präfident: W ytten b ach.

Die Constitutions.Commißion legt über die Vereint-

gung der March und der Höfe Pfesfikon und Wollerau
mit dem Canton Schwytz, einen Decretsvorschlag vor,
welcher angenommen wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Civilge.
fttzgebungs-Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
beyliegeade Bittschrift des B.^peter Rytz von Biberen,
Müller zu Milden, Cant. Leman, worntn er um die

Erlaubniß ansucht, sich mit seiner verstorbenen Frau
Schwester Tochter, Barbara Schwab von Kerzerz im

"^Eant. Freyburg zu verehlichen, über welches es Ihnen
B- G. allein zukommt, zu entscheiden.

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen,
de Gegenstände:

». B. Job. Franz Peter von Aigle im Cant. Leman

bittet um Bewilligung für eine Ehe, gegen die Einwen.
düngen gemacht werden. Wird an tie Civìlgefctzged.

Commißion gewiesen,

s. Die Hufschmiede von Luzern begehren Schutz für

ihre Ehehaften oder Entschädigung dafür. Wird an
dre Polizey Commißion gcwwfcn.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. Gesezgcber I So angenehm eS dem Vollz Rath
seyn mußte, durch Ihre Wahivom 2zren lejthin den

B. Escher in seine Mitte beruffen zu wissen, w sehr
bedauert er nun, daß derselbe sich nicht entschlossen,

diesem Ruffe zu folgen. Er erklärt dieses unter An»

führung verschiedener Gründe in folgendem Schreiben
das Ihnen der Vollz. Rath m Abschrift mitzutheilen
sich beeilet.

» B. Vollz. Räthe! So ehrenvoll der Rusdes gesetzq.

Raths, den er durch Sie an mich ergehen läßt, und
Ihre Einladung, demselben zu entsprechen, für mich
auch sind, so sehe ich mich doch verpsiichtet, die mir
aufgetragene Stelle im Vollzietzuiigsraih anszuschlagen.
Um an einer solchen Stelle, in Zeiten wie die gegen»

wànigen sind, mit ruhigem Gewiss» stehen zu können,
debars es eines Umfangs von Kenntnissen die ich nicht
besitze, und einer Uebersicht der äusser» und innern
Verhältnisse der Republik, die ich mir während der

Zeit, in welcher der Vollz. Rath noch in Wirksamkeit
seyn soll, nicht zu verschaffen im Stande wäre. Da
nun aber der gesetzgeb. Rath die Umstände so wichtig
findet, um jezt noch echt seit mehr als einem halben
Jahr unbesezt gelassene Stelle in Ihrer Mitte'aufs neue

zu besetzen, so bedarf es hierzu, nm seinen gerechten
Wünschen zu entsprechen, solcher ErfahrungSkemttmsse,
welche gleich beym Antritt dieser Stelle in Wirksamkeit
geftzt werden können und welche mir gänzlich abgehen.

Bey diesen Empfindungen also wurde ich meine Vater»
landslicbe und mein eignes Pfiichtgefühl verletzen, wenn
ich nicht eine Stelle ausschlüge, der ich in so manchen
Rükfichtcn nicht gewachsen bin."

»Theilen Sie daher gefälligst diesen meinen Entschluß
nebst den Gründen desseib-n dem gesetzgeb. Rath mit,
und genehmigen Sie dieZnficherung meiner Hochachtung
gegen Sie und der Ergebenheit gegen das Vaterland,
dem ich gerne diene, wo meine Kräfte hinreiche» und'
meine Umstände es mir gestatten. "

Der Rath beschließt, morgen zu Wiederbesetzung
dieser Stelle zu schreiten.

Gesetzgebender Rath, 28. Jult.
Vice-Präfidcnt: W y t t e n b a ch.

Stockar verlangt und erhält UrlaubsverlängemiiF
für 4 Wochen.

Das Gutachten der Zmanz-CommiAon über einigt



von dem Vollz. Rath vprgcschlagene Abänderungen in

den Jndustriepatenten der Baumwollenspinnerey.Gesell.

schuft zu St. Gallen wird in Berathung genommen,

und diese Abänderungen in folgendem neuen Beschlusse

des Voll;. Raths genehmigt, in welchen diese Gutheis-

sung eingeschrieben wird.

^ Patent.
Der Vollz- Rath — Auf die Vorstellung der Baum-

wolleNi'pinncrey Gesellschaft in St. Gallen;

In B-trachtung, daß bey der ihr auferlegten Ver-

pflichnmg, Jedermann, der es verlangt, in die Gesell-

schuft aufzunehmen, die Billigkeit erfodcrt, zwischen

hen ersten Zelte» des Unternehmens, die mir belrächlli.

chen Auslagen verbunden sind, und den spätern, die

bey geringerer Gefahr größcrn Gewinn versprechen, zu

unterscheiden;

In Betrachtung, daß die der Gesellschaft ebenfalls

auferlegte Verpflichtung, während der ganze» Dauer

ihres ausschließlichen Rechts, je auf so viel Actien,

als zu einem vollständigen Assortiment von Maschinen

erfoderlich sind zwey Lehrlinge zum Unterrichte in dem

Mechanismus, wenn es verlangt wird, aufzunehmen,

einerseits dex Anstalt zum Nachtheil gereichen könnte,

wenn die dirigirenden Künstler durch eine zu große

Anzahl von Lehrlingen den Hauptarbeiten sollten entzo-

gen werden, und anderseits in digser Ausdehnung unnö-

thjg ist, indem die Bedürfnisse der helvetischen Industrie

nur eine beschränkte Anzahl von. Mechanikern für die

englische Baumwollenspinnerey erfodern;

Ferner in Betrachtung, daß die den ?-> ersten Activ,

nen beygelegte Verwaltung der Spinnanstalt, in eine zu

große Entfernung veräussert werden könnte;

Nach Anhörung des Ministers der innern Angelegen-

heften; beschließt: ^
Folgende Abänderungen der für die Baumwollen-

svinnerey-Gesellschaft in St. Gallen unterm -?.May
1801 von dem Vollz. Rath ertheilten und unterm 2z.

May -Kor vow dem gcsstzgeb. Rath bestätigten aus-

schließlichen Patente:
1. Die Gesellschaft ist bis zum zi. Christm. l8->i

gehalten, jeden helvetischen Bürger, der vermittelst

einer, oder mehrern Actien an der Anstalt Theil.nehmen

will, in ihre Verbindung treten zu lassen. Nach Ver-

fluß dieses Zeitraums aber steht ihr frey, die Aufnahme

zu gestatten oder zu verweigern.
2. Die Gesellschaft ist ferner gehalten, dabey nicht

int.er-Me Spinner anzunehmen, und bann erst nach

Verfluß des <?ten Jahres ihres ausschließlichen Rechtes
von jedem Inhaber oder den Inhabern so vieler Actien
als zu einer vollständigen, aus 5 Muks, 2 Kämmen'
(Cardes), einer Strecke (Tirage) und einer groben
Spinnerey (große Filature) bestehenden Assortiment
von Machine erfoderlich sind, auf Verlangen zwey
Kunstlehrlinge anzunehmen, .um dieselben auf Unkosten
der Aktionärs, die es begehren, in dem Mechanismus
ihrer Baumwollenspinnerey nach'ihrem ganzen Umfange
unterrichten zu lassen; jedoch so, daß diese Lehrlinge
gleich wie alle übrigen Spinner und Künstler, den

Vorschriften der Patente, so wie den Verfügungen der
Gesellschaft, so lange wie das ausschließliche Recht drr
Lezter» fortdauert unterworfen seyn sollen.

Die ersten fünfzig Actien, deren gegenwärtigen
Eigenthümern die Leitung und Verwaltung der Spinn-
anstatt übertragen ist, werden hicmit für unveräusse»
lich erklärt.

4. Dieser Beschluß soll durch den Druk bekannt
gemacht unv der obangeführten Patente beygefügt
werden.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an, daß
er über den Decretsvorschlag, welcher die March und
die Höfe wieder dem Canton Schwytz einverleibt, nichts
zu bemerken habe. Derselbe wird hierauf zum Decret
erhoben. (S. dass. S. 4)5).
- Folgendes von der Finanz-Commißion angetragne
Decret wird in Berathung und hierauf angenommen:

Decret.
Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.

Raths vom 14. Heum. -gor und nach angehörtem Be-
richt der ßaatswirthschaftlichen Commißion;

verordnet:
Der Verkauf nachstehender, dem Kloster Einstedlen

zuständiger und zu dessen in dem Canton Thnrgau ge.
legcncn Dominial Freudenftls gehörigen Liegenschaften,
wovon der Erlös jenem Kloster anheim fallen soll, ist
bestätiget, als:

1. Der Mühle zu Eschenz von zwey Mahlhaufen,
samt Rolle, Beymühle, Reibe, auch doppelter Be-
yohnung, Scheuer und Stallung nebst Waschhaus und
einem Gemüsgas'tcn, ferner der Schmiede daselbst jamt
einem WohnhäuSchen, Scheuer und Stallung an dem
Mühlengebäude angehängt, um die Summe der -2;c>5
Fr. 4Btz- 5 ?/ll Rp. (Schatz, Fr. rz?i?. Minder!.
Fr. 1606. 5.4

(Die Fortsetzung solgt.)
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